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Erwägungen

E. 4
Die Klägerin hat sich im Berufungsverfahren [Anm.: innert der ihr angesetzten Frist] nicht
geäussert und daher mit dem Entscheid des Bezirks- gerichtes nicht identifiziert. Es gibt
daher vor Obergericht keine unterliegende Partei, und die Kosten sind nach dem Wortlaut
des Gesetzes "dem Kanton aufzuerlegen"; praktisch wird das nur so formuliert, wenn
Fremdkosten angefallen sind, und in Fällen wie dem vorliegenden wird einfach keine
Entscheidgebühr festgesetzt. Mangels einer gesetzlichen Grundlage haben die obsiegenden
Beklagten aber auch keine Entschädigung zugut (ZK ZPO-Jenny, Art. 107 N. 26; KuKo
ZPO-Schmid, Art. 107 N. 15; Urwyler, Dike-Komm. ZPO, Art. 107 N. 12). Das Verfahren
der ersten Instanz wurde durch die Klägerin fehlerhaft eingeleitet. Dabei war sie anwaltlich
vertreten, und sie musste um die Notwendigkeit eines Sühnverfahrens wissen. Auch das
Gericht hätte zwar, wenn es der gesetzlichen Prüfungspflicht von § 108 ZPO/ZH
nachgekommen wäre, den Mangel schon von allem Anfang an feststellen müssen. Eine
gänzliche Kostenbefreiung der Klägerin ist gleichwohl nicht angezeigt. Angemessen ist die
Übernahme der Hälfte der Kosten auf die Staatskasse. Da sich die Beklagten nicht
äusserten, ist ihnen kein entschädigungspflichtiger Aufwand entstanden.

Es wird beschlossen:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


